
Auszug aus den Durchführungsbestimmungen des Handballkreises Industrie  

zu F-Jugend-Spielfesten 

 

§ 4.2.5 F-Jugend  

In der F-Jugend wird in gesonderten Spielrunden nach den Bestimmungen des DHB- 

Rahmentrainingskonzeptes in der jeweils geltenden Fassung gespielt.  

Ein Kreismeister wird in der F-Jugend nicht ermittelt. 

 

Die F-Jugend Spielfeste sind von den ausrichtenden Vereinen an dem dafür im  

Spielplan vorgesehenen Spieltag auszurichten. Abweichungen von diesem Spieltag  

sind als Spielverlegung zu betrachten und entsprechend zu beantragen.  

Richtet ein Verein kein Spielfest aus, so wird dies als „nicht antreten“ im Sinne der  

SpO und der Regelungen dieser Durchführungsbestimmungen gewertet.  

 

Die beteiligten Vereine sind vom ausrichtenden Verein spätestens 14 Tage vor dem  

Spielfest nachweispflichtig einzuladen. Nimmt ein Verein am Spielfest  

unentschuldigt nicht teil, so wird dies als „nicht antreten“ im Sinne der SpO und der  

Regelungen dieser Durchführungsbestimmungen gewertet.  

Jeder teilnehmende Verein darf einmal im Verlauf einer Saison entschuldigt einem  

Spielfest fernbleiben. Weiteres Fernbleiben wird als „nicht antreten“ im Sinne der  

SpO und der Regelungen dieser Durchführungsbestimmungen gewertet.  

Während der Saison kann der Staffelleiter nach billigem Ermessen entscheiden, ob  

eine Mannschaft nachgemeldet werden kann.  

Die Spieler sind nur in einer Mannschaft einzusetzen. Ein ständiger Wechsel ist  

nicht zulässig. 


